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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99036027069001

Leistungsbezeichnung I

Leistungsbezeichnung II Kraftfahrzeugkennzeichen; Beantragung eines
Wechselkennzeichens

Typisierung 3 - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung

Quellredaktion Bayern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Wechsel Nummernschild 

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund
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Ansprechpartner
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Fachlich freigegen durch Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und
Verkehr
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https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/

Teaser Mit den Wechselkennzeichen können unter
bestimmten Bedingungen zwei Fahrzeuge mit einem
Kennzeichen zugelassen werden.

Volltext Wechselkennzeichen können für Kraftfahrzeuge, die
für die Personenbeförderung ausgelegt und gebaut
sind mit höchstens acht Sitzplätzen außer dem
Fahrersitz (Klasse M1), Krafträder und leichte
vierrädrige Kraftfahrzeuge (Fahrzeuge der Klasse L)
sowie Anhänger bis 750 kg zulässiger Gesamtmasse
(Klasse O1) zugeteilt werden, also z. B. zwei PKW, oder
ein PKW und ein Wohnmobil, oder zwei Motorräder,
oder zwei leichte Anhänger, nicht aber zwei Fahrzeuge
unterschiedlicher Klassen, also z. B. ein PKW und ein
Motorrad.

Von den mit Wechselkennzeichen zugelassenen
Fahrzeugen kann eins oder können beide auch
Oldtimer sein. Der Buchstabe H des
Oldtimerkennzeichens ist dann auf dem
fahrzeugbezogenen Teil des Wechselkennzeichens
angebracht. Entsprechendes gilt für Fahrzeuge, die ein
E-Kennzeichen führen dürfen. Mit der Beschränkung
auf die gleichen Kennzeichengrößen wird gesichert,
dass die ordnungsgemäße vorgeschriebene
Beleuchtung der hinteren Kennzeichen gewährt ist.

Das Wechselkennzeichen besteht aus zwei Teilen:
einem Teil, der am Fahrzeug verbleibt, und einem
aufsteckbaren Zusatzteil, durch das ein Fahrzeug für
die Benutzung auf der Straße zugelassen wird. Die
Erkennungsnummern eines Wechselkennzeichens sind
bis auf die letzte Ziffer gleich. Die letzte Ziffer der
Erkennungsnummer des Fahrzeugs ist auf dem
fahrzeugbezogenen Teil des Kennzeichens
aufgebracht. Der übrige Teil der Erkennungsnummer
des Wechselkennzeichens ist auf dem
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auswechselbaren Teil aufgebracht.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge in die gleiche
Fahrzeugklasse fallen und Kennzeichenschilder
gleicher Abmessungen an den Fahrzeugen verwendet
werden können.

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal BayernPortal, BayernPortal

Heruntergeladen am
99036027069001 16.06.2025 3


